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Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der Großen Kreisstadt Delitzsch

Der Stadtrat beschließt:

1. Der Jahresabschluss der Stadt Delitzsch zum 31.12.2018 wird gemäß Anlage 1, wie
nachstehend aufgeführt, mit einer

- Bilanzsumme von  244.485.148,03 

festgestellt.

Davon entfallen auf der Aktivseite der Bilanz auf

- das Anlagevermögen 231.745.921,86 

- das Umlaufvermögen   12.724.629,56 

- aktive Rechnungsabgrenzungsposten          14.596,61 .
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Beratungsergebnis

Beschlussgremium: Stadtrat Sitzung am: 29.10.2020 Legende

Einstimmig Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltungen Befangenheit abweichender Beschluss (Rückseite) STR Stadtrat
SKS Schule, Kultur, Soziales
TA Technischer Ausschuss
VWFA Verwaltungs- und Finanzausschuss

zurück-
gestellt

 VWFA 15.10.20 X

 STR 29.10.20 X

Ausschuss Datum Ö NÖ genehm. genehm.
 mit Änd.

abge-
lehnt
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Die Passivseite der Bilanz gliedert sich in

- die Kapitalposition 172.542.873,36 

        dav. das Basiskapital 149.349.939,14 

- die Sonderposten    55.460.643,71 

- die Rückstellungen           473.457,10 

- die Verbindlichkeiten   15.821.287,54 

- passive Rechnungsabgrenzungsposten                 186.886,32 .

2. Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018

Der Bericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der Großen Kreisstadt
Delitzsch durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Delitzsch vom 07.09.2020 (Anlage 2) wird
zur Kenntnis genommen.
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Begründung/Sachdarstellung:

Gemäß §  88c  Abs.  2  SächsGemO  stellt  der  Stadtrat  nach  erfolgter  örtlicher  Prüfung  den
Jahresabschluss zum 31.12.2018 fest.

Der Anlage  1  sind  neben  dem  Jahresabschluss  zum  31.12.2018  der  Anhang  mit
Rechenschaftsbericht zur Bilanz sowie weitere verpflichtende Unterlagen beigefügt.

Die im Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes über die örtliche Prüfung des
Jahresabschlusses 2018 getroffenen Prüfungsfeststellungen werden mit dem Jahresabschluss
2019 entsprechend korrigiert bzw. finden künftig Beachtung.

Keine Änderungen erfolgen bei Prüfungsfeststellungen, denen nach nochmaliger Prüfung nicht
gefolgt oder aufgeklärt werden konnten bzw. deren Verfahrensweise beibehalten wird.

Eine Korrektur  der  nicht  gesetzeskonformen  Ersatzbewertung  von  Grund  und  Boden  des
Infrastrukturvermögens wird  auf  Grund  unterschiedlicher  Auffassungen  zur  sachgerechten
Bewertung nicht  vorgenommen.  Dieser  Sachverhalt  wurde  bei  der  in  diesem  Jahr  erfolgten
überörtlichen Prüfung  der  Haushaltsjahre  2010  bis  2018  durch  den  Rechnungshof  des
Freistaates Sachsen  (SRH)  ebenfalls  thematisiert.  Der  abschließende Prüfungsbericht  des  SRH
steht noch aus.

Anlage 1: Jahresabschluss der Großen Kreisstadt Delitzsch zum 31.12.2018

Anlage 2: Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes über die örtliche Prüfung des 
Jahresabschlusses 2018 der Großen Kreisstadt Delitzsch
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